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Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/63/L.13 und Add.1)] 

  63/15. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/84 vom 9. Dezember 2003, in der sie der Eu-
rasischen Wirtschaftsgemeinschaft Beobachterstatus in der Generalversammlung gewährte, 
und 62/79 vom 6. Dezember 2007 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft,  

 sowie unter Hinweis darauf, dass es unter anderem Ziel der Vereinten Nationen ist, ei-
ne internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftli-
cher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen, 

 ferner unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Vereinten Nationen, in denen 
Maßnahmen zur Förderung der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen durch regiona-
le Zusammenarbeit befürwortet werden,  

 davon Kenntnis nehmend, dass der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft auch Trans-
formationsländer angehören, und in diesem Zusammenhang auf ihre Resolution 61/210 vom 
20. Dezember 2006 verweisend, in der sie das System der Vereinten Nationen bat, den Dia-
log mit den Organisationen der regionalen und subregionalen Zusammenarbeit, denen auch 
Transformationsländer angehören und die sich unter anderem darum bemühen, ihren Mit-
gliedern bei der vollen Integration in die Weltwirtschaft behilflich zu sein, zu verstärken und 
die Unterstützung für sie zu erhöhen, 

 in Anbetracht dessen, dass in dem Vertrag über die Gründung der Eurasischen Wirt-
schaftsgemeinschaft1 das Bekenntnis der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zu den Grund-
sätzen der Charta sowie zu den allgemein akzeptierten Grundsätzen und Normen des Völ-
kerrechts bekräftigt wird, 

 überzeugt, dass die Festigung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der Eurasischen Wirt-

_______________ 
1 United Nations, Treaty Series, Vol. 2212, Nr. 39321. 

 
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung (A/63/49 (Vol. I)). 
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_______________ 

schaftsgemeinschaft zur Förderung der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen bei-
trägt,  

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die häufigen Naturkatastrophen in den Län-
dern der Region,  

 in der Erkenntnis, dass die Fragen der Bewirtschaftung von Wasser- und Energieres-
sourcen sowie der Entwicklung, Verbreitung und des Transfers von Technologien für die 
nachhaltige Entwicklung der Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft be-
sonders wichtig sind,  

 sowie in der Erkenntnis, dass der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft auch einige 
Binnenländer angehören, und in dieser Hinsicht unterstreichend, dass den Institutionen der 
regionalen Integration wie der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft bei der Umsetzung des 
Aktionsprogramms von Almaty: Befriedigung der besonderen Bedürfnisse der Binnenent-
wicklungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit 
im Transitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwicklungsländern2 eine Schlüsselrolle 
zukommt, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung 
der Resolution 62/79 der Generalversammlung3 und gibt ihrer Befriedigung Ausdruck über 
die für beide Seiten nützliche Interaktion zwischen den Vereinten Nationen und der Eurasi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von den Tätigkeiten der Eurasischen Wirtschaftsge-
meinschaft zur Unterstützung der Ziele der Vereinten Nationen durch die Stärkung der re-
gionalen Zusammenarbeit auf Gebieten wie Handel und wirtschaftliche Entwicklung, Er-
richtung einer Zollunion, Energie, Verkehr, Landwirtschaft und Agroindustrie, Regulierung 
der Migration, Banken- und Finanzwesen, Kommunikation, Bildung, Gesundheitsversor-
gung und Pharmazeutika, Biotechnologie, Umweltschutz und Verringerung des Risikos von 
Naturkatastrophen;  

 3. lobt das Engagement der Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsgemein-
schaft für den Ausbau der regionalen Wirtschaftsintegration durch die Errichtung einer 
Zollunion und einer Freihandelszone im Einklang mit dem multilateralen Handelssystem 
sowie die Bildung eines gemeinsamen Energiemarkts; 

 4. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Fortschritten, die bei der Zusammen-
arbeit zwischen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Wirtschaftskommission 
für Europa, der Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik und dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen erzielt wurden, namentlich auf den Gebie-
ten Bewirtschaftung von Wasser- und Energieressourcen, Entwicklung, Verbreitung und 
Transfer von Technologien, Handelserleichterung, Verkehr und Kapazitätsaufbau, und die 
eine wirksame Interaktion im Rahmen des Sonderprogramms der Vereinten Nationen für die 
Volkswirtschaften Zentralasiens begünstigen;  

 5. unterstreicht, wie wichtig es ist, den Dialog, die Zusammenarbeit und die Koor-
dinierung zwischen dem System der Vereinten Nationen und der Eurasischen Wirtschafts-
gemeinschaft weiter zu stärken, und bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen, zu 
diesem Zweck im Rahmen der vorhandenen Mittel und unter Nutzung der entsprechenden 

2 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries and 
Donor Countries and International Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF. 202/3), Anhang I. 
3 Siehe A/63/228-S/2008/531 und Corr.1, Abschn. II.I.  
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interinstitutionellen Foren und Formate weiterhin regelmäßige Konsultationen mit dem Ge-
neralsekretär der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft zu führen, so auch im Rahmen der 
jährlichen Konsultationen zwischen dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und den 
Leitern der Regionalorganisationen;  

 6. bittet die Sonderorganisationen und anderen Organisationen, Programme und 
Fonds des Systems der Vereinten Nationen sowie die internationalen Finanzinstitutionen, 
die Zusammenarbeit und die direkten Kontakte mit der Eurasischen Wirtschaftsgemein-
schaft zu verstärken, um gemeinsam Programme zur Verwirklichung ihrer Ziele durchzu-
führen;  

 7. bittet insbesondere die Wirtschaftskommission für Europa, die Wirtschafts- und 
Sozialkommission für Asien und den Pazifik und andere verwandte Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen, weiter zur Entwicklung eines Konzepts der Eurasischen Wirt-
schaftsgemeinschaft für die wirksame Nutzung der Wasser- und Energieressourcen in den 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und zur Lösung von Problemen hinsichtlich der Verringe-
rung des Risikos von Wasserkatastrophen in der Region beizutragen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer fünfundsech-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;  

 9. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

 37. Plenarsitzung 
3. November 2008 

  

  


